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Römische Erlässe und Entscheidungen
che (CIC/1917) och allzu sehr uımter

Die Von Peter Gradauer durch viele dem Massıven Eindruck dieses erkes
treute ubrik „Römische und Ent-
scheidungen” wird auch der gıng die Redaktionskommission seıit 1935
bewährten, VCd einge!  n Form WEel- die Ausarbeitung der emata, denen
tergeführt. vorliegenden Heft wurde der gegenüber bald aut wurde, sodafß
Schwerpunkt auf den Codex Canonum
Ccclesiarum Orientalium gelegt, andere „TO-

aps Pius XIl zwischen 1949 und 1957

mische Erlässe“” des Jahres 1991, etwi das
einzeln jene Teile, die auf einen gewls-
en Konsensenkonnten, experimen-

che hrschreiben Centesimus MNUuS ZUMmM
die tholische Soziallehre wichtige päpstli- ium promulgierte. Er schuf damit die bis

estag Von Kerum NOVarum VCc Vorjahr geltende Rechtsgrundlage,
Maı 1991 >"E] 793-36/; Verlautba- etwa auch die wichtige Materie des

des Apostolischen Stuhles Nr. 101) Eherechts durch das Motupropri0 Crebraewerden übernächsten Heft gewürdigt. allatae. nter aps ohannes sollte
das gesamte Ostkirchenrecht
setzt werden, sollten zunächst nochCCE Die Rechtssammlung

des tholischen Cchenrechts die Ergebnisse der eratungen auf dem
Va  en Konzil abgewartet werden.

eın „Werkzeug der Liebe Dienst Zurecht, denn +tsächlich erbei
der Kirche“ bezeichnet aps OoOhannes zu einem tiefgreifenden Umdenken hin-
Paul den Codex das gemeın- sichtlich des Reichtums und der Berechti-

Rech!  er der insgesamt 21 katholischen des orjientalischen Traditionsgutes
irchen, der nach jahrzehntelanger und des Dialogs muıt den Schwesterkir-
Vorbereitung am Oktober 1990 PTO- chen der Orthodoxie, das SeINen 1eder-
mulgiert wurde und mit Oktober 1991 fand einerseılts den kreten

getreten ist. Damiut legt UuN- über die Ostkirchen Orjentalium Ecclest-
und andererseits über den Oku-ter Einbeziehung der Apostolischen Kon-

stitution über die euor  ung der Römi- mMenıSmMUs NULALIS Redintegratio. Deshalb
schen Kuri: Pastor bonus (1988) die hatte ein! 1972 VvVon aps! Paul HEeU-

konstituierte Revisionskommission alletholische Kirche ein! grundle-
gende, Sinne des atikanums® isherigen orlagen entsprechen! Z.Uu

erte Gesetzgebung umfassendes Cor- uUuDerar'  en.
PUS Iurıs NONILCI VOL. elt sich da  ® eigens
Die Entstehungsgeschichte des eX CCa- schlossene Prinzipien, wonach eiınen
Un Ecclesiarumen! (CCEO) einzigen gemeinsameneX alle ÖOst-
basiert auf einem gründlichen ellenstu- kirchen, unter Wahrung der ständig-
1um, begonnen bereits VOT dem Vatika- eit der einzelnen tuskirchen, geben
Num, und gepragt VOonNn dem Auftrag, sollte, der deren Rech:  en aufgreift
eiIne Latinisierung der edeutenden rmen- und eiıne Brückenfunktion rtho-
talischen Tradition weitgehend zZ.u verhin- doxen Kirche erfüllen önne. 1988 wurde
dern. Unmiuttelbarer die Odifi- nach vielen, mut gröfstmöglicher ranspa-
zierung schliefßlich die Fertigstellung durchgeführten Beratungen eın vOol-
des Rechtsbuches die ateinische Kir- lıg5Schema och Codex
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Römische Erlässe und Entscheidungen 

Die von Peter Gradauer durch viele Jahre be­
treute Rubrik „Römische Erlässe und Ent­
scheidungen" wird auch in Zukunft in der 
bewährten, von ihm eingeführten Form wei­
tergeführt. Im vorliegenden Heft wurde der 
Schwerpunkt auf den Codex Canonum 
Ecclesiarum Orientalium gelegt, andere „rö­
mische Erlässe" des Jahres 1991, etwa das für 
die katholische Soziallehre wichtige päpstli­
che Lehrschreiben Centesimus annus zum 
100. Jahrestag von Rerum novarum vom 1. 
Mai 1991 (AAS 83 (1991), 793-867; Verlautba­
rungen des Apostolischen Stuhles Nr. 101) 
werden im übernächsten Heft gewürdigt. 

1. CCEO - Die neue Rechtssammlung 
des katholischen Kirchenrechts 

Als ein „Werkzeug der Liebe im Dienst 
der Kirche" bezeichnet Papst Johannes 
Paul II. den neuen Codex für das gemein­
same Recht der insgesamt 21 katholischen 
Ostkirchen, der nach jahrzehntelanger 
Vorbereitung am 18. Oktober 1990 pro­
mulgiert wurde und mit 1. Oktober 1991 
in Kraft getreten ist. Damit liegt nun - un­
ter Einbeziehung der Apostolischen Kon­
stitution über die Neuordnung der Römi­
schen Kurie Pastor bonus (1988) - für die 
gesamte katholische Kirche eine grundle­
gende, im Sinne des II. Vatikanums erneu­
erte Gesetzgebung als umfassendes Cor­
pus luris Canonici vor. 
Die Entstehungsgeschichte des Codex Ca­
nonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO) 
basiert auf einem gründlichen Quellenstu­
dium, begonnen bereits vor dem 1. Vatika­
num, und war geprägt von dem Auftrag, 
eine Latinisierung der bedeutenden orien­
talischen Tradition weitgehend zu verhin­
dern. Unmittelbarer Anlaß für die Kodifi­
zierung war schließlich die Fertigstellung 
des Rechtsbuches für die lateinische Kir-

ehe (CIC/1917). Doch allzu sehr unter 
dem massiven Eindruck dieses Werkes 
ging die Redaktionskommission seit 1935 
an die Ausarbeitung der Schemata, denen 
gegenüber bald Kritik laut wurde, sodaß 
Papst Pius XII. zwischen 1949 und 1957 
einzeln nur jene Teile, die auf einen gewis­
sen Konsens hoffen konnten, ad experimen­
tum promulgierte. Er schuf damit die bis 
ins Vorjahr geltende Rechtsgrundlage, 
etwa auch für die wichtige Materie des 
Eherechts durch das Motuproprio Crebrae 
allatae. Unter Papst Johannes XXIII. sollte 
das gesamte Ostkirchenrecht in Kraft ge­
setzt werden, doch sollten zunächst noch 
die Ergebnisse der Beratungen auf dem II. 
Vatikanischen Konzil abgewartet werden. 
Zurecht, denn tatsächlich kam es hierbei 
zu einem tiefgreifenden Umdenken hin­
sichtlich des Reichtums und der Berechti­
gung des orientalischen Traditionsgutes 
und des Dialogs mit den Schwesterkir­
chen der Orthodoxie, das seinen Nieder­
schlag fand einerseits in den Dekreten 
über die Ostkirchen Orientalium Ecclesi­
arum und andererseits über den Öku­
menismus Unitatis Redintegratio. Deshalb 
hatte eine 1972 von Papst Paul VI. neu­
konstituierte Revisionskommission alle 
bisherigen Vorlagen entsprechend zu 
überarbeiten. 
Man hielt sich dabei an eigens dafür be­
schlossene Prinzipien, wonach es einen 
einzigen gemeinsamen Codex für alle Ost­
kirchen, unter Wahrung der Selbständig­
keit der einzelnen Rituskirchen, geben 
sollte, der deren Rechtsdenken aufgreift 
und eine Brückenfunktion hin zur ortho­
doxen Kirche erfüllen könne. 1988 wurde 
nach vielen, mit größtmöglicher Transpa­
renz durchgeführten Beratungen ein völ­
lig neues Schema - damals noch als Codex 
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Iurıs Canonicı Orıientalıs ezeichne: „ur Überblick: Roberson, eastern chrt-
abschließenden kussion vorgelegt. Um stian churches: brief SUTOCY, A KRom
dem Mißverständnis von vornherein ent-
gegenzutreten, handle sich el blofß Aus praktischen Erwägungen und Grün-
um einen „Zusatz“ e11 den der Gleichbehandlung der vielspra-
der ateimmıschen Kirche, wurde die Umbe- chigen Ostkirche wurde den CEO die

den jetzigen 1te. IN- assung Latein geW: Die liede-
INnen und das Werk 1989 dem erfolgte entsprechend deren ter
aps übergeben. Wie schon beim CIC enrechtlicher Tradition 30) „Tite s

die estkirche arbeitete dieser dann mıt (Es sel hier Uu. die eutende
einer kleinen Expertengruppe den CCOEFEO Jung der Nomocanones in Titul: SOWIeEe
durch, wobei insbesondere die Bestim- die großen Rechtsgelehrten des Ostens

über den Rechtsschutz muttels Johannes Scholasticus, Johannes Zonaras
Verwaltungsgerichten auf der uınteren und Or Balsamon erinnert) e1
kirchlichen Ebene herausgenommen WUT- erscheint ekklesiologisch zeichnend,
den. Miıtte Oktober 1990 promulgierte der ach den sechs einleitenden Canones
aps die Canones des CCEO mut der der 1te die Grundrechte und Pflichten

der Christen festschreibt, bevor einzel-Apostolischen Kons:;  on Sacrı Canones
aufgrund seiner primatialen Kompetenz nel die echtlich-institutionellen erfas-

die Universalkirche Um der eigenbe- SUNSSNOTIMEN und die Bestimmungen hin-
ichtlich der chlichen Funktionen desrechtigten orjlentalischen Jurisdiktionsge-

walt annäherungsweise Rechnung Z tra- Leitens, ehrens und Heiligens folgen.
gCN, prasentierte 25 1990 den Gerade der anderen Akzentuierung des
eX feierlicher Weise bei der Gene- sverständnisses steht die Bedeu-
ralversammlung der dieser tagen- die katholische Gesamtkirche.
den Bischofsynode unter Anwesenheit Seit jeher kannte der Osten ne jenen
der Vertreter der Ostkirchen. straktionsgrad von Verrechtlichung und
Der Geltungsberei: des CCFO wird muiıt rechtssystematischer Strukturierung
den katholischen Ostkirchen umschrie- Sinne der ateinıischen Kirche, und
ben, mit jenen ejılen der 1NVEe) „fehlte“ wWIe der aps (aus westlicher
kirche, die den stlichen Glauben hin- ich: sagte „seıt vielen Jahrhunderten
sichtlich ihrer Liturgie, nungund dem eın Codex, der das gemeinsame 3  er al-
spirıtuellen Erbe entsprechen einer ler en orjentalischen Kirchen

enthält, Codex, der G-  en nı deren T1-der großen orientalischen Traditio-
Ne leben (dem alexandrinischen, antıo- elles Erbe widerspiegelt und dessen Be-
chenischen, armenischen, aldaıschen wahrung gewährleistet, sondern auch
oder konstantinopolitanischen Ritus) und und VOI allem deren benskraft, Wachs-
deren Gemeinschaften hierarchisch und Stärke bei der Erfüllung der iN-
sammengeschlossen sind, unter einem le- 1ien anvertrauten ndung sichert

gewählten und el miıt Kom und fördert“” Die Ostkirchen en 1mM-
tehenden rhaupt (Patriarch, TZDI- InNe aufgrund der historischen, „heiligen“
schof, Metropolit), der mıiıt Se1- stimmungen den sakramentalen

ynode inner' der selbständigen rakter der Kirche als Corpus eucharısticum
Kirche die höchste eitungsgewalt besitzt ef mysticum herausgestellt und versucht,
uınter Wahrung der Rechte des kumeni- durch Synodalentscheidungen und
schen Konzils und des päpstlichen PrI- das Prinzip der „Oikonomia” [} Einzel-

Einzelfällen (Vgl. einen kurzen gerecht werden.
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luris Canonici Orientalis bezeichnet - zur 
abschließenden Diskussion vorgelegt. Um 
dem Mißverständnis von vornherein ent­
gegenzutreten, es handle sich dabei bloß 
um einen „Zusatz" zum neuen CIC/1983 
der lateinischen Kirche, wurde die Umbe­
nennung in den jetzigen Titel vorgenom­
men und das Werk am 28.1.1989 dem 
Papst übergeben. Wie schon beim CIC für 
die Westkirche arbeitete dieser dann mit 
einer kleinen Expertengruppe den CCEO 
durch, wobei insbesondere die Bestim­
mungen über den Rechtsschutz mittels 
Verwaltungsgerichten auf der unteren 
kirchlichen Ebene herausgenommen wur­
den. Mitte Oktober 1990 promulgierte der 
Papst die 1546 Canones des CCEO mit der 
Apostolischen Konstitution Sacri Canones 
aufgrund seiner primatialen Kompetenz 
für die Universalkirche. Um der eigenbe­
rechtigten orientalischen Jurisdiktionsge­
walt annäherungsweise Rechnung zu tra­
gen, präsentierte er am 25. 10. 1990 den 
Codex in feierlicher Weise bei der Gene­
ralversammlung der zu dieser Zeit tagen­
den Bischofsynode unter Anwesenheit 
der Vertreter der Ostkirchen. 
Der Geltungsbereich des CCEO wird mit 
den katholischen Ostkirchen umschrie­
ben, d. h. mit jenen Teilen der Universal­
kirche, die den christlichen Glauben hin­
sichtlich ihrer Liturgie, Ordnung und dem 
spirituellen Erbe entsprechend in einer 
der fünf großen orientalischen Traditio­
nen leben (dem alexandrinischen, antio­
chenischen, armenischen, chaldäischen 
oder konstantinopolitanischen Ritus) und 
deren Gemeinschaften hierarchisch zu­
sammengeschlossen sind, unter einem le­
gitim gewählten und in Einheit mit Rom 
stehenden Oberhaupt (Patriarch, Erzbi­
schof, Metropolit), der zusammen mit sei­
ner Synode innerhalb der selbständigen 
Kirche die höchste Leitungsgewalt besitzt 
unter Wahrung der Rechte des Ökumeni­
schen Konzils und des päpstlichen Pri­
mats in Einzelfällen (Vgl. für einen kurzen 

Überblick: R. G. Roberson, The eastern chri­
stian churches: abrief suruey, 3. Aufl., Rom 
1990). 
Aus praktischen Erwägungen und Grün­
den der Gleichbehandlung der vielspra­
chigen Ostkirche wurde für den CCEO die 
Abfassung in Latein gewählt. Die Gliede­
rung erfolgte entsprechend deren alter 
kirchenrechtlicher Tradition in 30 „Titeln" 
(Es sei hier u. a. an die bedeutende Samm­
lung der Nomocanones in XW Tituli sowie 
an die großen Rechtsgelehrten des Ostens 
Johannes Scholasticus, Johannes Zonaras 
und Theodor Balsamon erinnert). Dabei 
erscheint es ekklesiologisch bezeichnend, 
daß nach den sechs einleitenden Canones 
der Titel I die Grundrechte und Pflichten 
der Christen festschreibt, bevor im einzel­
nen die rechtlich-institutionellen Verfas­
sungsnormen und die Bestimmungen hin­
sichtlich der kirchlichen Funktionen des 
Leitens, Lehrens und Heiligens folgen. 
Gerade in der andere.n Akzentuierung des 
Rechtsverständnisses besteht die Bedeu­
tung für die katholische Gesamtkirche. 
Seit jeher kannte der Osten nie jenen Ab­
straktionsgrad von Verrechtlichung und 
rechtssystematischer Strukturierung im 
Sinne der lateinischen Kirche, und es 
„fehlte" - wie der Papst (aus westlicher 
Sicht) sagte - ,,seit vielen Jahrhunderten 
ein Codex, der das gemeinsame Recht al­
ler katholischen orientalischen Kirchen 
enthält, ein Codex, der nicht nur deren ri­
tuelles Erbe widerspiegelt und dessen Be­
wahrung gewährleistet, sondern auch 
und vor allem deren Lebenskraft, Wachs­
tum und Stärke bei der Erfüllung der ih­
nen anvertrauten Sendung wahrt, sichert 
und fördert". Die Ostkirchen haben im­
mer aufgrund der historischen, ,,heiligen" 
Bestimmungen den sakramentalen Cha­
rakter der Kirche als Corpus eucharisticum 
et mysticum herausgestellt und versucht, 
ihm durch Synodalentscheidungen und 
das Prinzip der „Oikonomia" im Einzel­
fall gerecht zu werden. 
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Der Begınn des Promulgationsdekretes chen. Dem dringenden Wunsch nach
muıt Sacrı Canones wurde daher keines- ebung jeser Bestimmung wurde
WCB5S zufällig gewählt, sondern TUC. CCLEO z  e entsprochen, erdings wIl1es
sich darin wesentlich der Glaube des aps! Johannes Paul seiıner Präsenta-
Orients 'Ta das heilig ist, wWas die thon generell darauf hin, er werde sich
Heiligen Hirten, die mut der VOIN stus „freuen, die Von den Synoden erarbeite-
verliehenen und unter der Führung des ten, ausführlichen und klar auf die Nor-
Heiligen Geistes ausgeübten EW men des eX bezogenen Vorschläge
kleidet sind, IL Wohl der Seelen derer studieren, VvVon denen meınt, c5  a< ware
estlegen, die, durch die Taufe geheiligt, 19,I1 S1IEe durch eın IUS 5
die eine und e  ge Kirche ilden“ c1ale und LEMPUS spezifiziert würden  “
Einige Besonderheiten des euen Rechts- b) Klerikerrecht wird auf die Wert-
buches, die treffend 'Ta  tho!Alter- ätzung des hingewilesen, aber
natıven“ Fürst) verstanden werden zugleicheS) der Stand der
können, selen notwendigerweise stich- heirateten eriker, welcher durch die
wortartig angeführt: Praxis derenKirche und der
a) Ein starkes Moment der entralisa- Ostkirchen durch Jahrhunderte anerkannt
tion und des Subsidiaritätsgedankens wird, „n Ehren halten sel  ö (c. 373)

der Figur und der reCStel- iınen DPflic wI1e der lateini-
Jung des atrlarchen gesehen werden, die schen Kirche kennen ur Zwel 1en

beheimatete Kirchen, die alaba-untrennbar muıt der eneu  S des
synodalen Elements verbunden ist. Dies rische und dieche
beginnt bereits bei der Bischofsbestellung, C) Bereits den chtlinien VOIl 1974
insofern hier große Mitwirkungsrechte die Aufhebung aller selbsteintretenden
eingeraum werden. Das Verfahren inner- en gewünscht worden, weil 1ese la-
halb der Patriarchate (cc. 80-189) sieht teinische Form der orjentalischen Tad1ı-
eın freies Wahlrecht der jeweiligen Syn- tion cht bekannt ist. aher finden sich
ode alle Bischöfe innerhalb ihres Terri- eiıne latae ententiae CEO Un-
torıums VOL. abel ist die Kandidaten ter den Straftatbeständen fällt jener
VOII Hl Jediglich eın SCHNSUS elIn- der physischen und psychischen Folter
zuholen. Wurde 1ese Einverständniser- auf (c.
klärung durch Kom bereits früher einmal Besonders praktisches Interesse Zee1-
aufgrund einer Kandidatennennung e- ten der Migration verdient das Eherecht

1E  e1 stkirchenkodex (cc. 776-866)teilt, bleibt S1Ee aufrecht. Lediglich Dia-
sporagebieten und bei Bischofsernennun- Ehe wird der orientalischen Iradition
gen metropolitanen rchen eigenen nicht unter dem Gesichtspunkt des Ver-
Rechts rnenn! der aufgrund @1- trages gesehen, sondern vorrangig unter
pS Dreiervorschlages der ynode (cc. 149, dem sakramentalen Spe.  7 nach dem die
155, 168) epa  er Fhebund „VOT Gott ach
In diesem Zusammenhang ist auch auf dem Vorbild der unzerstörbaren €e1:
einen der Streitpunkte dieser a. Christi mıit der Kirche geeint und UrCcC
tion, nadie Beschränkung der Juris- die sakramentale Naı gleichsam gehei-
diktion des Patriarchen auf ihre traditio0- und gestärkt werden“ (c UN  £ Des-

hat eın minıster SUACET, eın Priesternellen Territorien hinzuweisen. aubige
eines orientalischen außerhalb die- der Bischof, der Eheschliefßung z  e
SeTr Gebiete unterstehen eigenen er'!  — bloß ZUu assıstıeren, sondern S1Ee auch ZUu

ten DZw. der ongregation die Ostkir- (c. 828 S
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Der Beginn des Promulgationsdekretes 
mit Sacri Canones wurde daher keines­
wegs zufällig gewählt, sondern es drückt 
sich darin ganz wesentlich der Glaube des 
Orients aus, ,,daß all das heilig ist, was die 
Heiligen Hirten, die mit der von Christus 
verliehenen und unter der Führung des 
Heiligen Geistes ausgeübten Gewalt be­
kleidet sind, zum Wohl der Seelen derer 
festlegen, die, durch die Taufe geheiligt, 
die eine und heilige Kirche bilden". 
Einige Besonderheiten des neuen Rechts­
buches, die treffend als „katholische Alter­
nativen" (C. G. Fürst) verstanden werden 
können, seien - notwendigerweise stich­
wortartig- angeführt: 
a) Ein starkes Moment der Dezentralisa­
tion und des Subsidiaritätsgedankens 
kann in der Figur und der rechtlichen Stel­
lung des Patriarchen gesehen werden, die 
untrennbar mit der hohen Bedeutung des 
synodalen Elements verbunden ist. Dies 
beginnt bereits bei der Bischofsbestellung, 
insofern hier große Mitwirkungsrechte 
eingeräumt werden. Das Verfahren inner­
halb der Patriarchate (cc. 180-189) sieht 
ein freies Wahlrecht der jeweiligen Syn­
ode für alle Bischöfe innerhalb ihres Terri­
toriums vor. Dabei ist für die Kandidaten 
vom HI. Stuhl lediglich ein Assensus ein­
zuholen. Wurde diese Einverständniser­
klärung durch Rom bereits früher einmal 
aufgrund einer Kandidatennennung er­
teilt, bleibt sie aufrecht. Lediglich in Dia­
sporagebieten und bei Bischofsernennun­
gen in metropolitanen Kirchen eigenen 
Rechts ernennt der HI. Stuhl aufgrund ei­
nes Dreiervorschlages der Synode (cc. 149, 
155, 168). 
In diesem Zusammenhang ist auch auf 
einen der Streitpunkte dieser Kodifika­
tion, nämlich die Beschränk~g der Juris­
diktion des Patriarchen auf ihre traditio­
nellen Territorien hinzuweisen. Gläubige 
eines orientalischen Ritus außerhalb die­
ser Gebiete unterstehen eigenen Oberhir­
ten bzw. der Kongregation für die Ostkir-

chen. Dem dringenden Wunsch nach Auf­
hebung dieser Bestimmung wurde im 
CCEO nicht entsprochen, allerdings wies 
Papst Johannes Paul II. in seiner Präsenta­
tion generell darauf hin, er werde sich 
,,freuen, die von den Synoden erarbeite­
ten, ausführlichen und klar auf die Nor­
men des Codex bezogenen Vorschläge zu 
studieren, von denen man meint, es wäre 
zweckmäßig, wenn sie durch ein ius spe­
ciale und ad tempus spezifiziert würden". 
b) Im Klerikerrecht wird auf die Wert­
schätzung des Zölibats hingewiesen, aber 
zugleich bestimmt, daß der Stand der ver­
heirateten Kleriker, welcher durch die 
Praxis der frühchristlichen Kirche und der 
Ostkirchen durch Jahrhunderte anerkannt 
wird, ,,in Ehren zu halten sei" (c. 373). 
Einen Pflichtzölibat wie in der lateini­
schen Kirche kennen nur zwei in Indien 
beheimatete Kirchen, nämlich die malaba­
rische und die malankarische. 
c) Bereits in den Richtlinien von 1974 war 
die Aufhebung aller selbsteintretenden 
Strafen gewünscht worden, weil diese la­
teinische Form in der orientalischen Tradi­
tion nicht bekannt ist. Daher finden sich 
keine poenae latae sententiae im CCEO. Un­
ter den Straftatbeständen fällt u. a. jener 
der physischen und psychischen Folter 
auf (c. 1451). 
d) Besonders praktisches Interesse in Zei­
ten der Migration verdient das Eherecht 
im neuen Ostkirchenkodex (cc. 776-866). 
Ehe wird in der orientalischen Tradition 
nicht unter dem Gesichtspunkt des Ver­
trages gesehen, sondern vorrangig unter 
dem sakramentalen Aspekt, nach dem die 
Ehepartner im Ehebund „ vor Gott nach 
dem Vorbild der unzerstörbaren Einheit 
Christi mit der Kirche geeint und durch 
die sakramentale Gnade gleichsam gehei­
ligt und gestärkt werden" (c. 776 § 2). Des­
halb hat ein minister sacer, d. h. ein Priester 
oder Bischof, der Eheschließung nicht 
bloß zu assistieren, sondern sie auch zu 
segnen (c. 828 § 2). 
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Abweichend vom CIC bestehen folgende bei der Präsentation: Oss Rom. dt. 20,
ern1isse: Entführung ohne Einschrän- 1990, Nr. 50)
kung auf die TauU (c 806); Schwägerschaft
bis Zum rad der itenlinie (c. S 1); Missionsenzykli Redemptoris„geistliche Verwandtschaft mıt dem mi1ss10 vV( 1990Taufpaten (can. 811) Eine Ehe-
efßung ist unter ke  ıner WIeEe auch 17N- Das Vatikanısche onziıl wurde AÄus-
InNeg  elBedingung möglich (c 826) gangspunkt eine Neuorientierung

Die Formpflicht en nich:  . bei einem missionarischer ätigkeit. Die positive
bfall Von der Kirche durch formalen Akt Würdigung der nicht-christlichen eligi0-
(vgl. 1117 CIC; 824 CN, mıit dem Bekenntnis Religions-
Hervorzuheben ist ‚ 780-781 freiheit SOWIEe der Proklamation des unı-
CCEO enthaltenes interkonfessionelles versalen Heilswillens Gottes verlangte
ollisionsrech:! hinsichtlich der Anerken- eine theologische Aktualisierung dieses
NUun}N; des Rechts der etrennten Kirche bei Weltbezuges. Zentrale Aufgabe der
der Beurteilung von Ehen NIC.  olisch sionstheorie ist aDel die jeweilige Kon-
etaufter. Dieseung,die latei- kretisierung des Missionsauftrages 1mM
nischen Ritus fehlt, wendet sich VOT allem Kontext des vielschichtigen interreligiö-

die orthodoxen Kirchen, deren Uul- sen Dialogs
sprüngliche Fähigkeit, „sich nach ihren el- Jahre nach dem Missionsdekret Gen-

fes des Vatikanischen Konzils undOrdnungen Z regleren”, se1it dem
Num anerkannt ist 16; vgl Jahre nach dem Apostolischen Schreiben

Apostolisches 'e1| Euntes In MUÜUN- vangelit nuntiandı aps Pa;  E veröf-
dum VOIN 1988, Nr. 10) Erwähnens- entlichte apsesPaul
wert ist auch, die Einhaltung der ka- 1990 die Enzyklika Redemptoris M1SS10 über
tholischen Formpflicht bei Ehen miıt die ortdauerndegkei des IMSSIONA-
Orthodoxen Erlaubtheit gefordert rischen Auftrages: In diesem » G  e Ka-
ist, ZUrgkeil aber die Segnung durch pitebestehenden Ahrschreibenwird 1N-
einen miniıster SACt  r ausreicht (vgl. 18, haltlich die Texte des atikanischen

S Diese rücksichtigung onzils angeknüpft und eine eitgemäße
Bestandsaufnahme der nachkonziliarendes ökumenischenens,näher

geführt einem eigenen 1fe) de Missionstheologie versucht.
DeCcUMeEN1ISMO SE christianorum unttate Grundanliegen dieser Enzyklika ist die Hr-

stellt eın wesentliches Charakteri- NCUCTUNS des missionarischen Eifers
der Rechtssammlung dar. genü denNi  en. Die folgung

Der eUue Ostkirchenkodex gibt eın beein- des missionarischen ages sel immer
ruckendes Zeugnis vVon der möglichen „Zeichen aftvollen ens  4 SCWESCH,
Vielfalt rechtlicher Gestaltung innerhalb eine Vernachlässigung der M1SS10 en
der (1derenKirche, die deute auf eINe Glaubenskrise Unter

muit den einprägsamen ern des Berufung auf die erkennung der Religi-
Papstes Promulgationsdekret } SPIE- onsfreiheit ekre: Dignitatis humanae
chen unmehr mıit „den zwel ungen des atiıkanischen ONZ!| wird frag-
des Ostens und Westens atmet und gleich- würdigen Missionskonzepten eiıne deutli-

muıt einem Herzen AUS Zzwel Herz- che sage erteilt. Alle Formen der
kammern der 1e Christi renn d sionstätigkeit dienten der Förderung der
acrı CANONeEes und CCEO Freiheit des Menschen. Die Kirche wende
1990), 034-1363; Ansprache des Papstes sich den enschen vollen Respekt
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Abweichend vom CIC bestehen folgende 
Hindernisse: Entführung ohne Einschrän­
kung auf die Frau (c. 806); Schwägerschaft 
bis zum 2. Grad der Seitenlinie (c. 809 § 1); 
„geistliche Verwandtschaft" mit dem 
Taufpaten (can. 811). - Eine Ehe­
schließung ist unter keiner wie auch im­
mer gearteten Bedingung möglich (c. 826). 
- Die Formpflicht entfällt nicht bei einem 
Abfall von der Kirche durch formalen Akt 
(vgl. c. 1117 CIC; c. 824 § 1 CCEO). 
Hervorzuheben ist ein in cc. 780-781 
CCEO enthaltenes interkonfessionelles 
Kollisionsrecht hinsichtlich der Anerken­
nung des Rechts der getrennten Kirche bei 
der Beurteilung von Ehen nichtkatholisch 
Getaufter. Diese Bestimmung, die im latei­
nischen Ritus fehlt, wendet sich vor allem 
an die orthodoxen Kirchen, deren ur­
sprüngliche Fähigkeit, ,,sich nach ihren ei­
genen Ordnungen zu regieren", seit dem 
II. Vatikanum anerkannt ist (UR 16; vgl. 
Apostolisches Schreiben Euntes in mun­
dum vom 25. 1. 1988, Nr. 10). Erwähnens­
wert ist auch, daß die Einhaltung der ka­
tholischen Formpflicht bei Ehen mit 
Orthodoxen nur zur Erlaubtheit gefordert 
ist, zur Gültigkeit aber die Segnung durch 
einen minister sacer ausreicht (vgl. OE 18, 
c. 834 § 2 CCEO). Diese Berücksichtigung 
des ökumenischen Gedankens, näher aus­
geführt in einem eigenen Titel XVIII de 
oecumenismo seu de christianorum unitate fo­
venda, stellt ein wesentliches Charakteri­
stikum der Rechtssammlung dar. 
Der neue Ostkirchenkodex gibt ein beein­
druckendes Zeugnis von der möglichen 
Vielfalt rechtlicher Gestaltung innerhalb 
der Einheit der katholischen Kirche, die -
um mit den einprägsamen Bildern des 
Papstes im Promulgationsdekret zu spre­
chen - nunmehr mit „den zwei Lungen 
des Ostens und Westens atmet und gleich­
sam mit einem Herzen aus zwei Herz­
kammern in der Liebe Christi brennt". 
(Sacri canones und CCEO in: AAS 82 
(1990), 1034-1363; Ansprache des Papstes 

bei der Präsentation: Oss. Rom. dt. 20, 
1990, Nr. 50). 

2. Missionsenzyklika Redemptoris 
missio vom 7. U. 1990 

Das II. Vatikanische Konzil wurde Aus­
gangspunkt für eine Neuorientierung 
missionarischer Tätigkeit. Die positive 
Würdigung der nicht-christlichen Religi<r 
nen, mit dem Bekenntnis zur Religions­
freiheit sowie der Proklamation des uni­
versalen Heilswillens Gottes verlangte 
eine theologische Aktualisierung dieses 
Weltbezuges. Zentrale Aufgabe der Mis­
sionstheorie ist dabei die jeweilige Kon­
kretisierung des Missionsauftrages im 
Kontext des vielschichtigen interreligiö­
sen Dialogs. 
35 Jahre nach dem MissionsdekretAd Gen­
tes des II. Vatikanischen Konzils und 25 
Jahre nach dem Apostolischen Schreiben 
Evangelii nuntiandi Papst Pauls VI. veröf­
fentlichte Papst Johannes Paul II. am 7. 2. 
1990 die Enzyklika Redemptoris missio über 
die fortdauernde Gültigkeit des missiona­
rischen Auftrages: In diesem aus acht Ka­
piteln bestehenden Lehrschreiben wird in­
haltlich an die Texte des II. Vatikanischen 
Konzils angeknüpft und eine zeitgemäße 
Bestandsaufnahme der nachkonziliaren 
Missionstheologie versucht. 
Grundanliegen dieser Enzyklika ist die Er­
neuerung des missionarischen Eifers ge­
genüber den Nichtchristen. Die Befolgung 
des missionarischen Auftrages sei immer 
,,Zeichen kraftvollen Lebens" gewesen, 
eine Vernachlässigung der missio ad gentes 
deute auf eine Glaubenskrise hin. Unter 
Berufung auf die Anerkennung der Religi­
onsfreiheit im Dekret Dignitatis humanae 
des II. Vatikanischen Konzils wird frag­
würdigen Missionskonzepten eine deutli­
che Absage erteilt. Alle Formen der Mis­
sionstätigkeit dienten der Förderung der 
Freiheit des Menschen. Die Kirche wende 
sich an den Menschen im vollen Respekt 
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VOT seiner Freiheit. „Die Mission bezwingt allgemeinen Pessimıiısmus und beschwört
die Freiheit nicht, sondern begünsti SIE. „einen großen christlichen FrühlingLederhilger, Kalb / Römische Erlässe und Entscheidungen 287  vor seiner Freiheit. „Die Mission bezwingt  allgemeinen Pessimismus und beschwört  die Freiheit nicht, sondern begünstigt sie.  „einen großen christlichen Frühling ...  Die Kirche schlägt vor, sie drängt nichts  dessen Morgenröte man schon ahnend er-  auf“.  kennen kann”“.  Im zentralen 5. Kapitel dieses Lehrschrei-  (AAS 83 [1991], 249-340; Verlautbarungen  bens skizziert Papst Johannes Paul II. die  des Apostolischen Stuhls, Nr. 100).  „Wege der Mission“. Vorrangig im Rah-  men der Evangelisierung ist das persönli-  3. Meßstipendien (Dekret der Kleruskon-  che Zeugnis und die Verkündigung mit  dem Ziel der christlichen Bekehrung. Es  gregation vom 22. 2. 1991)  In diesem Dekret wird nach einer einlei-  sei notwendig, Ortskirchen zu bilden, wo-  bei Papst Johannes Paul II. auch die Be-  tenden Begründung der Meßstipendien  deutung kirchlicher Basisgemeinden als  eine Klarstellung getroffen hinsichtlich so-  „Zeichen für die Lebendigkeit der Kirche,  genannter „kollektiver Intentionen“. In  Hilfe für die Ausbildung und bei der Ver-  einem ersten Artikel wird auf die Grund-  kündigung des Evangeliums und wert-  regel vom c. 848 CIC hingewiesen, wo-  vollen Ausgangspunkt für eine neue  nach Messen nach den Meinungen zu ap-  Gesellsch  “ würdigt. Ausdrücklich be-  plizieren sind, für die je ein, wenn auch  kennt sich der Papst Johannes Paul II. zum  geringes Stipendium gegeben und ange-  Prinzip des interreligiösen Dialogs und  nommen wurde. In Artikel 2 wird schließ-  zur Inkulturation. Inkulturation wird ver-  lich auf die Möglichkeit hingewiesen, eine  standen als „innere Umwandlung der  einzige Messe mit mehreren (bezahlten)  authentischen kulturellen Werte durch  Intentionen zu feiern, die dann zusam-  deren Einfügung ins Christentum und die  menfassend „kollektive“ genannt wird.  Verwurzelung des Christentums in den  Diese Form ist — um Mißbräuchen Einhalt  verschiedenen Kulturen“, "Wobei auf die  zu gebieten —- nur erlaubt, wenn folgende  Bedingungen erfüllt sind: Einverständnis  „Gefahr des unkritischen Übergangs von  einer Form der kulturellen Entfremdung  des Stipendiengebers nach vorheriger und  zu deren Überbewertung“ hingewiesen  ausdrücklicher Information, Ööffentliche  wird.  Ankündigung, höchstens zweimal in der  In Anerkennung der bestehenden Bin-  Woche. Der Priester darf gem. Art 3 für  dungen zwischen ökumenischer und mis-  sich und die Kirche nur den Betrag des  sionarischer Aktivität wird ein verstärktes  Diözesanstipendiums entnehmen und  Bemühen um die Einheit der Christen ge-  muß den übersteigenden Betrag an den  fordert, um die missionarische Aktivität  Ortsordinarius abliefern, der ihn zweck-  überzeugender zu gestalten. Auch die  entsprechend zu verwenden hat (c. 946).  Notwendigkeit einer Verbindung von  Da es sich hier um eine Ausnahmerege-  Entwicklungshilfe und Evangelisierung  lung insbesondere für jene Länder han-  wird anerkannt, wenn auch vorrangig auf  delt, die auf diese Einnahmen angewiesen  die „Formung der Gewissen, durch das  sind, wurde seitens der Österreichischen  Reifen der Einstellung und Gebräuche"  Bischöfe „dringend empfohlen”, von die-  hinzuwirken  sel  Gegen Ende  des  ser Möglichkeit keinen Gebrauch zu ma-  Lehrschreibens wendet sich Papst Johan-  chen. (ABl. ÖBK Nr. 6 vom 9. 12. 1991,  S. 9 £;, Nr. 7 vom 4. 5. 1992, S. 7).  nes Paul II. gegen einen vorherrschendenDie Kirche schlägt OT, S1e drängt nich: essen Morgenröte schon ahnend e1I-

auf“”. kennen
zentralen Kapitel dieses 'el1- 1991], 249-—-340; Verlautbarungen

bens skizziert aps Johannes Paul die des Apostolischen Nr. 100)
„Wege der Mission”. Vorrangig

der Evangelisierung ist  - das persönli- Meg$£stipendien ekret EerusKOon-che Zeugnis und die Verkündigung muıt
dem Ziel der christlichen Bekehrung. Es gregation DO 272

diesem Dekret wird nach einer einlei-sel notwendig,chen en,
bei aps ohannes Paul auch die Be- tenden Begründung der Meß$stipendien
eu!  g kirchlicher Basisgemeinden eine arstellung getroffen hinsichtlich
„Zeichen die Lebendigkeit der Kirche, genannter „kollektiver Intentionen“.

die us!  ung und bei der Ver- einem ersten rtikel wird auf die Grund-
kündigung des Evangeliums und wert- regel VO: C. 0 .0,  848 CIC hingewiesen,
vollen Ausgangspunkt eine NEeu nach Messen nach den Meinungen Za
Gesellsch i würdi Ausdrücklic be- plizieren sind, die Je e1in, n auch
kennt sich der apsesPaul ZUIN geringes Stipendium gegeben und aNSEC-
Prinzip des interreligiösen ogS und NOoOmIMmMeEN wurde In Artikel wird1€
ZUT Inkulturation. Inkulturation wird VeTl- auf die Möglichkeit hingewiesen, eine
standen als „innere mwandlung der einzige Messe mıiıt mehreren (bezahlten)
authentischen kulturellen Werte durch Intentionen feiern, die dann ZUSam-
eren Einfügung S Christentum und die menfassend „KOlNekUve  44 genann! wird.
Verwurzelung des den Diese Form ist ıMi£ßbräuchen Einhalt
verschiedenen Kulturen“”, "Wobei auf die gebieten nur erlaubt, Wenn olgende

Bedingungen erfüllt sSind: inverständnis„Gefahr des unkritischen Übergangs Von
einer Form der kulturellen Entfremdung des Stipendiengebers nach vorheriger und
Z.U deren Überbewertung“ hingewiesen ausdrücklicher Information, en!
wird. Ankündigung, höchstens zweimal der

erkennung der bestehenden Bin- OC Der Priester SCHN
ungen zwischen Öökumenischer und sich und die Kirche den Betrag des
Sionarischer Aktivität wird eın verstärktes iözesanstipendiums ntnehmen und
enumm die (1der Christen mu{l den übersteigenden etrag den
fordert, die missionarische Aktivität Ortsor!  Aarıus bliefern, der zweck-
überzeugender zZ.u Zes  en. uch die entsprechend Zu verwenden hat (c 946)
Notwendigkeit einer erbindung Von Da sich hier eine Ausnahmerege-
Entwicklungshilfe und Evangelisierung lung insbesondere jene er S
wird anerkannt, W  Venn auch vorrangıg auf delt, die auf diese Einnahmen angewlesen
die „Formung der Gewissen, durch das Sind, wurde seitens der Österreichischen
en der Einstellung und ebräuche  m Bischöfe „dringend empfohlen”, Von die-
WIirken Se1 egen Ende des SEeT Möglichkeit keinen eDrauc. ZU Ina-
Lehrschreibens wendet sich aps! Johan- chen. ABL OBK Nr. VO: 1991,

f; Nr. VO'! 1992,S Paul SCHCHN einen vorherrschenden
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vor seiner Freiheit. ,,Die Mission bezwingt 
die Freiheit nicht, sondern begünstigt sie. 
Die Kirche schlägt vor, sie drängt nichts 
auf". 
Im zentralen 5. Kapitel dieses Lehrschrei­
bens skizziert Papst Johannes Paul II. die 
,,Wege der Mission". Vorrangig im Rah­
men der Evangelisierung ist das persönli­
che Zeugnis und die Verkündigung mit 
dem Ziel der christlichen Bekehrung. Es 
sei notwendig, Ortskirchen zu bilden, wo­
bei Papst Johannes Paul II. auch die Be­
deutung kirchlicher Basisgemeinden als 
,,Zeichen für die Lebendigkeit der Kirche, 
Hilfe für die Ausbildung und bei der Ver­
kündigung des Evangeliums und wert­
vollen Ausgangspunkt für eine neue 
Gesellschaft" würdigt. Ausdrücklich be­
kennt sich der Papst Johannes Paul II. zum 
Prinzip des interreligiösen Dialogs und 
zur Inkulturation. Inkulturation wird ver­
standen als „innere Umwandlung der 
authentischen kulturellen Werte durch 
deren Einfügung ins Christentum und die 
Verwurzelung des Christentums in den 
verschiedenen Kulturen", wobei auf die 
„Gefahr des unkritischen Übergangs von 
einer Form der kulturellen Entfremdung 
zu deren Überbewertung" hingewiesen 
wird. 
In Anerkennung der bestehenden Bin­
dungen zwischen ökumenischer und mis­
sionarischer Aktivität wird ein verstärktes 
Bemühen um die Einheit der Christen ge­
fordert, um die missionarische Aktivität 
überzeugender zu gestalten. Auch die 
Notwendigkeit einer Verbindung von 
Entwicklungshilfe und Evangelisierung 
wird anerkannt, wenn auch vorrangig auf 
die „Formung der Gewissen, durch das 
Reifen der Einstellung und Gebräuche" 
hinzuwirken sei. Gegen Ende des 
Lehrschreibens wendet sich Papst Johan­
nes Paul II. gegen einen vorherrschenden 

allgemeinen Pessimismus und beschwört 
,,einen großen christlichen Frühling ... 
dessen Morgenröte man schon ahnend er­
kennen kann". 
(AAS 83 [1991), 249-340; Verlautbarungen 
des Apostolischen Stuhls, Nr. 100). 

3. Meßstipendien (Dekret der Kleruskon­
gregation vom 22. 2. 1991) 

In diesem Dekret wird nach einer einlei­
tenden Begründung der Meßstipendien 
eine Klarstellung getroffen hinsichtlich so­
genannter „kollektiver Intentionen". In 
einem ersten Artikel wird auf die Grund­
regel vom c. 848 CIC hingewiesen, wo­
nach Messen nach den Meinungen zu ap­
plizieren sind, für die je ein, wenn auch 
geringes Stipendium gegeben und ange­
nommen wurde. In Artikel 2 wird schließ­
lich auf die Möglichkeit hingewiesen, eine 
einzige Messe mit mehreren (bezahlten) 
Intentionen zu feiern, die dann zusam­
menfassend „kollektive" genannt wird. 
Diese Form ist - um Mißbräuchen Einhalt 
zu gebieten - nur erlaubt, wenn folgende 
Bedingungen erfüllt sind: Einverständnis 
des Stipendiengebers nach vorheriger und 
ausdrücklicher Information, öffentliche 
Ankündigung, höchstens zweimal in der 
Woche. Der Priester darf gern. Art 3 für 
sich und die Kirche nur den Betrag des 
Diözesanstipendiums entnehmen und 
muß den übersteigenden Betrag an den 
Ortsordinarius abliefern, der ihn zweck­
entsprechend zu verwenden hat (c. 946). 
Da es sich hier um eine Ausnahmerege­
lung insbesondere für jene Länder han­
delt, die auf diese Einnahmen angewiesen 
sind, wurde seitens der Österreichischen 
Bischöfe „dringend empfohlen", von die­
ser Möglichkeit keinen Gebrauch zu ma­
chen. (ABI. ÖBK Nr. 6 vom 9. 12. 1991, 
S. 9 f; Nr. 7 vom 4.5.1992, S. 7). 



i‘ Das tuelle theologische Buch

Der Gott der Armen

Eın Literaturbericht ZUT „Bibliothek Theologie der Befreiung“

Was die westliche Welt den VeETgANHE- terpretieren. dem Projekt sind praktisch
Jahrhunderten usdruck VvVon alle namhaften freiungstheologen betei-

Abenteuerlust, Eroberungswillen und Öko- womut Qualität und Authentizität
nomischer Expansıiıon Wi sich gesorgt ist. Nach Jahren ist iun eLw.:

die Ureinwohner des amerikanischen eın Viertel des Gesamtwerkes erschienen,
Subkontinents und ihre Nachkommen Z das nach sieben Sektionen gegliedert 1ist
gigantischen Genozid. Die Theologie der (Gotteserfahrun und erechtigkeit; Gott,
eliung ist die Antwort lateiname- der sSeın Volk befreit; Die Befreiung der
rikanischeren auf diese nach wI1e VOT Geschichte; Die Kirche, Sakrament der Be-
anhaltende Unrechtsgeschichte. Ihre eOlo0- eiung; Herausforderungen: das Leben
gische on nach gut der Gesellschaft; erausforderungen: die
ZWanzZlıg Jahren se1t ihrenängen geurteilt Kul Herausforderungen: die Religiosität
werden hat sich etabliert. Sie ist G-  pn wIıe des Der olgende ıteraturbericht
viele theologische Z modi- greift jene Bände auf, die ein! Rede VOon
schen Zeitströmung geworden, sondern hat, Gott explizit thematisieren.
w1ıe kaum eine andere Theologie, Kirche und Vor einer inhaltlicheneweiligenTheologie bzw. verändert. Skizzierung se]len zunächst die uüucher bi-
Grundgedanke ist und einfach: bliographisch vorgestellt:Gottes erlösendes Handeln der Ge-
schichte seines es rae und Jesus RONALDO MUNOZ, Der Gott der Chrit-
Christus vollzieht sich beispielhaft Ret- sien. 232) Patmos, Düsseldorf 1987 Kt.

der Verarmten und erfiolgten. Die 44,80.araus olgende Option die Befreiung
der Armen ist die Konsequenz eines Glau-

LEONARDO Der dreieinige Gott.
280). atmos, Düsseldorf 1987. Kt.

bens, der solchen gesellschaftlich-politi- 44.80.schen orgängen die Vorzeichen des anbre- JOSE Der Heilige Geist.
enden Reiches Gottes erblickt. 'atmos, Düsseldorf 1988 Kt. 44,,50.
Fine CUue Rede Von Gott ist also das Unter- N TRIGO, Schöpfung und chıchte.
eldende der Befreiungstheologie ZUTr tra- 'atmos, Düsseldorf 1989 Kt.
ditionellen bzw. modernen Theologie. Diese 44.80.
Rede entspringt der Reflexion einer alltäg-

erfahrenen Herausforderung: Wie MufYioz legt einen erfahrungsorientierten Zu-
angesichts des Lebens der Armen, das nich: gang befreiungstheologischen Rede Von
anderes ist eın Sein auf einen frühzeitigen Gott VOIL. Zunächst wird der hermeneutische
und hin, Gottes allumfas- einer Gottrede dem La-
sende 1e!| und Erlösung und teinamerikas vorgestellt. Der UtOr betont,
glau werden? die eigentliche rage nicht das theis-
Die Antwort der Befreiungstheologie un- INUS-, sondern das Idolatrieproblem ist: Der
faßt die gesamte Breite theologischer Theo- Götzendienst, die deologische erwendung
riebildung, Das Projekt einer „Bibliothe des Glaubens die A  terhaltung von

Theologie der Befreiung  44 dient NU}  — In Herrschaft und eich katholischen
einem auf gut fünfzig Bände angelegten Süd- und elamerika (und z  en dort)
Werk geNaAU dem ‚WeCK, alle relevanten das ist die eigentliche Herausforderung je-
Themen der Theologie erfassen. ES ist der der Rede Von Gott (25) Demgegenüber steht
Versuch, das mysterium salutıs chen die zentrale Perspektive einer neuen Solida-
Glaubens als eın mysteriıum liberationis Zzu 1InN- taät der Kirche mıit den Armen und ihrer
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Der Gott der Armen 

Ein Literaturbericht zur „Bibliothek Theologie der Befreiung" 

Was für die westliche Welt in den vergange­
nen fünf Jahrhunderten Ausdruck von 
Abenteuerlust, Eroberungswillen und öko­
nomischer Expansion war, entpuppte sich 
für die Ureinwohner des amerikanischen 
Subkontinents und ihre Nachkommen zum 
gigantischen Genozid. Die Theologie der Be­
freiung ist die aktuellste Antwort lateiname­
rikanischer Christen auf diese nach wie vor 
anhaltende Unrechtsgeschichte. Ihre theolo­
gische Artikulation - so kann nach gut 
zwanzig Jahren seit ihren Anfängen geurteilt 
werden - hat sich etabliert. Sie ist nicht - wie 
viele theologische Entwürfe - zur modi­
schen Zeitströmung geworden, sondern hat, 
wie kaum eine andere Theologie, Kirche und 
Theologie beeinflußt bzw. verändert. Ihr 
Grundgedanke ist prägnant und einfach: 
Gottes erlösendes Handeln in der Ge­
schichte seines Volkes Israel und in Jesus 
Christus vollzieht sich beispielhaft als Ret­
tung der Verarmten und Verfolgten. Die 
daraus folgende Option für die Befreiung 
der Armen ist die Konsequenz eines Glau­
bens, der in solchen gesellschaftlich-politi­
schen Vorgängen die Vorzeichen des anbre­
chenden Reiches Gottes erblickt. 
Eine neue Rede von Gott ist also das Unter­
scheidende der Befreiungstheologie zur tra­
ditionellen bzw. modernen Theologie. Diese 
Rede entspringt der Reflexion einer alltäg­
lich erfahrenen Herausforderung: Wie kann 
angesichts des Lebens der Armen, das nichts 
anderes ist als ein Sein auf einen frühzeitigen 
und grausamen Tod hin, Gottes allumfas­
sende Liebe und Erlösung angesagt und ge­
glaubt werden? 
Die Antwort der Befreiungstheologie um­
faßt die gesamte Breite theologischer Theo­
riebildung. Das Projekt einer „Bibliothek 
Theologie der Befreiung" dient nun - in 
einem auf gut fünfzig Bände angelegten 
Werk - genau dem Zweck, alle relevanten 
Themen der Theologie zu erfassen. Es ist der 
Versuch, das mysterium salutis christlichen 
Glaubens als ein mysterium liberationis zu in-

terpretieren. An dem Projekt sind praktisch 
alle namhaften Befreiungstheologen betei­
ligt, womit für Qualität und Authentizität 
gesorgt ist. Nach sechs Jahren ist nun etwa 
ein Viertel des Gesamtwerkes erschienen, 
das nach sieben Sektionen gegliedert · ist 
(Gotteserfahrung und Gerechtigkeit; Gott, 
der sein Volk befreit; Die Befreiung in der 
Geschichte; Die Kirche, Sakrament der Be­
freiung; Herausforderungen: das Leben in 
der Gesellschaft; Herausforderungen: die 
Kultur; Herausforderungen: die Religiosität 
des Volkes). Der folgende Literaturbericht 
greift nur jene Bände auf, die eine Rede von 
Gott explizit thematisieren. 
Vor einer jeweiligen inhaltlichen 
Skizzierung seien zunächst die Bücher bi­
bliographisch vorgestellt: 

■ RONALOO MUNOZ, Der Gott der Chri­
sten. (232). Patmos, Düsseldorf 1987. Kt. DM 
44,80. 
■ LEONARDO BOFF, Der dreieinige Gott. 
(280). Patmos, Düsseldorf 1987. Kt. DM 
44,80. 
■ JOSE COMBLIN, Der Heilige Geist. (236). 
Patmos, Düsseldorf 1988. Kt. DM 44,80. 
■ PEDRO TRIGO, Schöpfung und Geschichte. 
(320). Patmos, Düsseldorf 1989. Kt. DM 
44,80. 

Mufloz legt einen erfahrungsorientierten Zu­
gang zur befreiungstheologischen Rede von 
Gott vor. Zunächst wird der hermeneutische 
Ort einer Gottrede aus dem Blickwinkel La­
teinamerikas vorgestellt. Der Autor betont, 
daß die eigentliche Frage nicht das Atheis­
mus-, sondern das Idolatrieproblem ist: Der 
Götzendienst, die ideologische Verwendung 
des Glaubens für die Aufrechterhaltung von 
Herrschaft und Reichtum im katholischen 
Süd- und Mittelamerika (und nicht nur dort) 
- das ist die eigentliche Herausforderung je­
der Rede von Gott (25). Demgegenüber steht 
die zentrale Perspektive einer neuen Solida­
rität der Kirche mit den Armen und ihrer 


